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Hiermit ordne ich die ortsübliche Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses über die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Gartenstraße“ im Ortsteil Pritzerbe der Stadt Havelsee ge-
mäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) im Amtsblatt des 
Amtes Beetzsee an.

Gleichzeitig ordne ich die Ersatzbekanntmachung der 1. Än-
derung des Bebauungsplanes „Gartenstraße“ im Ortsteil Pritz-
erbe der Stadt Havelsee gemäß § 9 Absatz 4 der Hauptsatzung 
der Stadt Havelsee i.V.m. § 2 der Verordnung über die Be-
kanntmachung von Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen 
Vorschriften in den Gemeinden, Ämtern und Landkreisen 
(Bekanntmachungsverordnung – BekanntmV) an. Dem ent-
sprechend wird die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Gar-
tenstraße“ im Ortsteil Pritzerbe 

vom 06.02.2017 bis einschließlich 20.02.2017

im Amt Beetzsee - Bauamt - in 14778 Beetzsee, Chausseestr. 
33 b während der öffentlichen Sprechzeiten:

Bekanntmachungsanordnung

Mo.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr,
Di.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr,
Do.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 17.00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften ist 
nach § 3 Absatz 4 i.V.m. Absatz 6 der Kommunalverfassung 
für das Land Brandenburg (BbgKVerf) unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der öffentli-
chen Bekanntmachung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Gartenstraße“ im Ortsteil Pritzerbe angezeigt worden ist. 
Die Anzeige muss gegenüber der Stadt Havelsee erfolgen; sie 
muss die verletzte Vorschrift bezeichnen und die Tatsachen 
angeben, die den Mangel ergeben.

Beetzsee, den 16.01.2017

Guido Müller
Amtsdirektor  Siegel

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Havelsee hat 
in ihrer Sitzung am 15.12.2016 die 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Gartenstraße“ im Ortsteil Pritzerbe als Satzung 
beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt. Die 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes „Gartenstraße“ im Ortsteil Pritzer-
be wurde im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB aufgestellt. Der Satzungsbeschluss wird hiermit ge-
mäß § 10 Absatz 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit 
dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des Bebauungs-
planes „Gartenstraße“ im Ortsteil Pritzerbe in Kraft.

Der Geltungsbereich die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Gartenstraße“ im Ortsteil Pritzerbe ist in der beigefügten 
Übersichtskarte dargestellt.

Jedermann kann die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Gar-
tenstraße“ im Ortsteil Pritzerbe und die Begründung im Amt 
Beetzsee - Bauamt - in 14778 Beetzsee Ortsteil Brielow, 
Chausseestraße 33 b auf Dauer während der öffentlichen 
Sprechzeiten

Mo.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr,
Di.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr,
Do.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 17.00 Uhr 
sowie außerhalb der vorgenannten Zeiten nach Vereinbarung 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Bekanntmachung der Stadt Havelsee

Satzungsbeschluss
über die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Gartenstraße“ im Ortsteil Pritzerbe

gemäß § 10 Absatz 3 Baugesetzbuch (BauGB)

Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 BauGB 
sowie § 44 Absatz 4 BauGB über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in 
eine bisher zulässige Nutzung durch die 1. Änderung des Be-
bauungsplanes „Gartenstraße“ im Ortsteil Pritzerbe und über 
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Män-
geln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Absatz 
1 BauGB wird hiermit hingewiesen. Unbeachtlich werden 
demnach eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes „Gartenstraße“ im Ortsteil Pritzerbe 
schriftlich gegenüber der Stadt Havelsee geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Beetzsee, den 16.01.2017

Guido Müller
Amtsdirektor
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Bekanntmachungsanordnung

Hiermit ordne ich die ortsübliche Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses über den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan „Einfamilienhaus Am Bruderhof 2“ im Ortsteil Hohenfer-
chesar der Stadt Havelsee gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) im Amtsblatt des Amtes Beetzsee an.

Gleichzeitig ordne ich die Ersatzbekanntmachung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes „Einfamilienhaus Am Bru-
derhof 2“ im Ortsteil Hohenferchesar der Stadt Havelsee ge-
mäß § 9 Absatz 4 der Hauptsatzung der Stadt Havelsee i.V.m. 

§ 2 der Verordnung über die Bekanntmachung von Satzungen 
und sonstigen ortsrechtlichen Vorschriften in den Gemeinden, 
Ämtern und Landkreisen (Bekanntmachungsverordnung – 
BekanntmV) an. Dem entsprechend wird der vorhabenbezo-
gene Bebauungsplan „Einfamilienhaus Am Bruderhof 2“ im 
Ortsteil Hohenferchesar 

vom 06.02.2017 bis einschließlich 20.02.2017

im Amt Beetzsee - Bauamt - in 14778 Beetzsee, Chausseestr. 
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33 b während der öffentlichen Sprechzeiten:

Mo.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr,
Di.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr,
Do.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 17.00 Uhr 

zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften ist 
nach § 3 Absatz 4 i.V.m. Absatz 6 der Kommunalverfassung 
für das Land Brandenburg (BbgKVerf) unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen 

Bekanntmachung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Einfamilienhaus Am Bruderhof 2“ im Ortsteil Hohenfer-
chesar angezeigt worden ist. Die Anzeige muss gegenüber 
der Stadt Havelsee erfolgen; sie muss die verletzte Vorschrift 
bezeichnen und die Tatsachen angeben, die den Mangel erge-
ben.

Beetzsee, den 16.01.2017

Guido Müller
Amtsdirektor  Siegel

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Havelsee hat 
in ihrer Sitzung am 15.12.2016 den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan „Einfamilienhaus Am Bruderhof 2“ im Ortsteil 
Hohenferchesar einschließlich des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplanes als Satzung beschlossen. Die Begründung ein-
schließlich des Umweltberichtes wurde gebilligt. Der Sat-
zungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Absatz 3 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt 
der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Einfamilienhaus Am 
Bruderhof 2“ im Ortsteil Hohenferchesar in Kraft.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes „Einfamilienhaus Am Bruderhof 2“ im Ortsteil Hohenfer-
chesar ist in der beigefügten Übersichtskarte dargestellt.

Jedermann kann den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Einfamilienhaus Am Bruderhof 2“ im Ortsteil Hohenferche-
sar, den Vorhaben- und Erschließungsplan und die Begründung 
einschließlich des Umweltberichtes sowie die zusammenfas-
sende Erklärung im Amt Beetzsee - Bauamt - in 14778 Beetz-
see Ortsteil Brielow, Chausseestraße 33 b auf Dauer während 
der öffentlichen Sprechzeiten

Mo.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr,
Di.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr,
Do.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 17.00 Uhr 

sowie außerhalb der vorgenannten Zeiten nach Vereinbarung 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Bekanntmachung der Stadt Havelsee

Satzungsbeschluss
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Einfamilienhaus Am Bruderhof 2“ 

im Ortsteil Hohenferchesar
gemäß § 10 Absatz 3 Baugesetzbuch (BauGB)

Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 BauGB 
sowie § 44 Absatz 4 BauGB über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in 
eine bisher zulässige Nutzung durch den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Einfamilienhaus Am Bruderhof 2“ im Orts-
teil Hohenferchesar und über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung 
wird hingewiesen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Män-
geln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Absatz 
1 BauGB wird hiermit hingewiesen. Unbeachtlich werden 
demnach eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes „Einfamilienhaus Am Bruderhof 
2“ im Ortsteil Hohenferchesar schriftlich gegenüber der Stadt 
Havelsee geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzule-
gen.

Beetzsee, den 16.01.2017

Guido Müller
Amtsdirektor



05. Februar 2017Amtsblatt für das Amt Beetzsee6



05. Februar 2017 7Amtsblatt für das Amt Beetzsee

Hiermit ordne ich die ortsübliche Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses über den Bebauungsplan „Naturhafen Kütz-
kow“ der Stadt Havelsee gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) im Amtsblatt des Amtes Beetzsee an.

Gleichzeitig ordne ich die Ersatzbekanntmachung des Be-
bauungsplanes „Naturhafen Kützkow“ gemäß § 9 Absatz 4 
der Hauptsatzung der Stadt Havelsee i.V.m. § 2 der Verord-
nung über die Bekanntmachung von Satzungen und sonstigen 
ortsrechtlichen Vorschriften in den Gemeinden, Ämtern und 
Landkreisen (Bekanntmachungsverordnung – BekanntmV) 
an. Dem entsprechend wird der Bebauungsplan „Naturhafen 
Kützkow“ 

vom 06.02.2017 bis einschließlich 20.02.2017

im Amt Beetzsee - Bauamt - in 14778 Beetzsee, Chausseestr. 
33 b während der öffentlichen Sprechzeiten:

Mo.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr,
Di.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr,
Do.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 17.00 Uhr 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften ist 
nach § 3 Absatz 4 i.V.m. Absatz 6 der Kommunalverfassung 
für das Land Brandenburg (BbgKVerf) unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Be-
kanntmachung des Bebauungsplanes „Naturhafen Kützkow“ 
angezeigt worden ist. Die Anzeige muss gegenüber der Stadt 
Havelsee erfolgen; sie muss die verletzte Vorschrift bezeich-
nen und die Tatsachen angeben, die den Mangel ergeben.

Beetzsee, den 16.01.2017

Guido Müller
Amtsdirektor  Siegel

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Havelsee hat 
in ihrer Sitzung am 20.10.2016 den Bebauungsplan „Natur-
hafen Kützkow“ als Satzung beschlossen. Die Begründung 
einschließlich des Umweltberichtes wurde gebilligt. Der Sat-
zungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Absatz 3 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt 
der Bebauungsplan „Naturhafen Kützkow“ in Kraft.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Naturhafen Kütz-
kow“ ist in der beigefügten Übersichtskarte dargestellt.

Jedermann kann den Bebauungsplan „Naturhafen Kützkow“ 
und die Begründung einschließlich des Umweltberichtes so-
wie die zusammenfassende Erklärung im Amt Beetzsee - Bau-
amt - in 14778 Beetzsee Ortsteil Brielow, Chausseestraße 33 b 
auf Dauer während der öffentlichen Sprechzeiten

Mo.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr,
Di.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr,
Do.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 17.00 Uhr 

sowie außerhalb der vorgenannten Zeiten nach Vereinbarung 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 BauGB 
sowie § 44 Absatz 4 BauGB über die fristgemäße Geltend-

Bekanntmachung der Stadt Havelsee

Satzungsbeschluss
über den Bebauungsplan „Naturhafen Kützkow“

gemäß § 10 Absatz 3 Baugesetzbuch (BauGB)

machung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe 
in eine bisher zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan 
„Naturhafen Kützkow“ und über das Erlöschen von Entschä-
digungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung 
wird hingewiesen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Män-
geln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Absatz 
1 BauGB wird hiermit hingewiesen. Unbeachtlich werden 
demnach eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungs-
planes „Naturhafen Kützkow“ schriftlich gegenüber der Stadt 
Havelsee geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzule-
gen.

Beetzsee, den 16.01.2017

Guido Müller
Amtsdirektor

Bekanntmachungsanordnung
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Verkaufs-
raum

Whs +
Gaststätte

Carport

Bungalow

Naturhafen Kützkow
Camping an der Unterhavel

Gemarkung Pritzerbe; Flur 2 Flurstück  107 (Teilbereich)
Planung: Uta Zerjeski; www.braunschweig-architekten.de

Kartengrundlage: ÖbVI Kochmann
Maßstab 1:1000

Stand: 26.08.2013

Geltungsbereich

Hiermit ordne ich gemäß § 9 der Hauptsatzung der Stadt Ha-
velsee die ortsübliche Bekanntmachung der Genehmigung der 
3. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Havelsee 
durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark vom 09.12.2016, 
Aktenzeichen 15/16, im Amtsblatt des Amtes Beetzsee an.

Gleichzeitig ordne ich die Ersatzbekanntmachung der 3. Än-
derung des Flächennutzungsplans der Stadt Havelsee gemäß 
§ 9 Absatz 4 der Hauptsatzung der Stadt Havelsee i.V.m. § 
2 der Verordnung über die Bekanntmachung von Satzungen 
und sonstigen ortsrechtlichen Vorschriften in den Gemeinden, 
Ämtern und Landkreisen (Bekanntmachungsverordnung – 
BekanntmV) an. Dem entsprechend werden die 3. Änderung 
des Flächennutzungsplans und die Begründung sowie die zu-
sammenfassende Erklärung 

vom 06.02.2017 bis einschließlich 20.02.2017

im Amt Beetzsee - Bauamt - in 14778 Beetzsee, Chausseestr. 
33 b während der öffentlichen Sprechzeiten:

Bekanntmachungsanordnung

Mo.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr,
Di.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr,
Do.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 17.00 Uhr 

zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften ist 
nach § 3 Abs. 4 i.V.m. Abs. 6 der Kommunalverfassung für 
das Land Brandenburg (BbgKVerf) unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen 
Bekanntmachung der 3. Änderung des Flächennutzungsplans 
angezeigt worden ist. Die Anzeige muss gegenüber der Stadt 
Havelsee erfolgen; sie muss die verletzte Vorschrift bezeich-
nen und die Tatsachen angeben, die den Mangel ergeben.

Beetzsee, den 16.01.2017

Guido Müller
Amtsdirektor  Siegel
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Mit Verfügung vom 09.12.2016 unter dem Aktenzeichen 
15/16 hat der Landkreis Potsdam-Mittelmark die 3. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Stadt Havelsee genehmigt. Die 
Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Absatz 5 
des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht.

Mit dieser Bekanntmachung wird die 3. Änderung des Flä-
chennutzungsplans der Stadt Havelsee wirksam.

Jedermann kann die 3. Änderung des Flächennutzungsplans 
und die Begründung sowie die zusammenfassende Erklä-
rung im Amt Beetzsee - Bauamt - in 14778 Beetzsee Ortsteil 
Brielow, Chausseestraße 33 b auf Dauer während der öffentli-
chen Sprechzeiten:

Mo.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr,
Di.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr,
Do.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 17.00 Uhr 

sowie außerhalb der vorgenannten Zeiten nach Vereinbarung 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Bekanntmachung der Stadt Havelsee

Genehmigung der 3. Änderung des Flächennutzungsplans

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Absatz 1 des 
Baugesetzbuchs (BauGB) wird hiermit hingewiesen. Unbe-
achtlich werden demnach eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 3. Änderung 
des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Stadt Ha-
velsee geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Beetzsee, den 16.01.2017

Guido Müller
Amtsdirektor
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Hiermit ordne ich die öffentliche Bekanntmachung der Sat-
zung der Stadt Havelsee über eine Veränderungssperre nach 
§ 14 BauGB für den Geltungsbereich des künftigen Bebau-
ungsplans „Parkplatz an der Ablage“ in Pritzerbe gemäß § 16 
Absatz 2 Satz 1 BauGB im Amtsblatt des Amtes Beetzsee an.

Die Satzung einschließlich der Karte mit dem Geltungsbereich 
der Veränderungssperre kann im Amt Beetzsee - Bauamt - in 
14778 Beetzsee, Chausseestr. 33 b während der öffentlichen 
Sprechzeiten

Mo.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr,
Di.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr,
Do.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 17.00 Uhr 

sowie außerhalb der vorgenannten Zeiten nach Vereinbarung 
von jedermann eingesehen werden; über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben.

Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche für eingetretene Vermögensnachteile durch 
die Veränderungssperre nach § 18 BauGB und des § 18 Absatz 

Bekanntmachungsanordnung

3 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche 
bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Män-
geln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Absatz 
1 BauGB wird hiermit hingewiesen. Unbeachtlich werden 
demnach eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Ab-
satz 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber 
der Stadt Havelsee geltend gemacht worden sind. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen.

Beetzsee, den 16.01.2017

Guido Müller
Amtsdirektor  Siegel

§ 1
Zu sichernde Planung

1. Am 15.12.2016 hat die Stadtverordnetenversammlung 
die Aufstellung des Bebauungsplans „Parkplatz an der 
Ablage“ der Stadt Havelsee beschlossen (Beschluss Nr. 
57/2016).

2. Zur Sicherung dieser Planung wird für den in § 2 näher be-
zeichneten Geltungsbereich eine Veränderungssperre er-
lassen.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre um-
fasst das Flurstück 173/43, Flur 1, Gemarkung Pritzerbe, in 
den folgenden Grenzen:

Im Norden: durch die Havelstraße
Im Osten: durch die kommunalen Flurstücke 174/9 
   und 174/10, Flur 1, Gemarkung Pritzerbe 

Satzung
der Stadt Havelsee über eine Veränderungssperre

nach § 14 des Baugesetzbuches (BauGB)

Aufgrund der § 14 Abs.1 und § 16 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung und Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBL I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBL I S.1722) i.V. § 3 der Kommunalver-
fassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBL I/07 [Nr.19] S.286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 10.07.2014 (GVBL I/14 [Nr. 32] hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Havelsee in ihrer Sitzung am 
15.12.2016 nachfolgende Satzung über eine Veränderungssperre beschlossen. 

Im Süden: durch das Flurstück 174/12, Flur 1, 
   Gemarkung Pritzerbe (Wasserfläche der 
   Havel) sowie den südlichen Bereich 
   des Flurstücks 174/9, Flur 1, Gemarkung 
   Pritzerbe
Im Westen: durch das Flurstück 427, Flur 1, 
   Gemarkung Pritzerbe

Der räumliche Geltungsbereich ist in einer Karte zeichnerisch 
durch gestrichelte Linie abgegrenzt und als Anlage Bestand-
teil dieser Satzung.

§ 3
Rechtswirksamkeit der Veränderungssperre

1. In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet 
dürfen gemäß § 14 Abs. 1 BauGB
a. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt 

oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;
b. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderun-
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gen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- 
oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen wer-
den. 

2. Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegen-
stehen, kann gemäß § 14 Abs.2 BauGB von der Verände-
rungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. 

3. Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssper-
re baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von 
denen die Stadt nach Maßgabe des Bauordnungsrechtes 
Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem 
Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen wer-
den dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortfüh-
rung einer bisher ausgeübten Nutzung werden gemäß § 14 
Abs. 3 BauGB von der Veränderungssperre nicht berührt. 

§ 4
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

der Veränderungssperre
1. Die Satzung über die Veränderungssperre tritt mit der Be-

kanntmachung im Amtsblatt des Amtes Beetzsee in Kraft. 
2. Sie tritt nach Ablauf von zwei Jahren, vom Tage der Be-

kanntmachung aus gerechnet, außer Kraft, wenn sie nicht 
gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 2 BauGB verlängert 
wird. Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer 
Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung für das in § 2 
genannte Gebiet rechtsverbindlich abgeschlossen ist.

Beetzsee, den 16.12.2016 

Guido Müller 
Amtsdirektor  
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Hiermit ordne ich die ortsübliche Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses über den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan „Ferienpark Havelsee“ in Kützkow der Stadt Havelsee 
gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) im Amtsblatt des 
Amtes Beetzsee an.

Gleichzeitig ordne ich die Ersatzbekanntmachung des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes „Ferienpark Havelsee“ in 
Kützkow gemäß § 9 Absatz 4 der Hauptsatzung der Stadt Ha-
velsee i.V.m. § 2 der Verordnung über die Bekanntmachung 
von Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Vorschriften 
in den Gemeinden, Ämtern und Landkreisen (Bekanntma-
chungsverordnung – BekanntmV) an. Dem entsprechend wird 
der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Ferienpark Havelsee“ 
in Kützkow 

vom 06.02.2017 bis einschließlich 20.02.2017

im Amt Beetzsee - Bauamt - in 14778 Beetzsee, Chausseestr. 
33 b während der öffentlichen Sprechzeiten:

Bekanntmachungsanordnung

Mo.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr,
Di.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr,
Do.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 17.00 Uhr 

zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften ist 
nach § 3 Absatz 4 i.V.m. Absatz 6 der Kommunalverfassung 
für das Land Brandenburg (BbgKVerf) unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen 
Bekanntmachung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Ferienpark Havelsee“ in Kützkow angezeigt worden ist. Die 
Anzeige muss gegenüber der Stadt Havelsee erfolgen; sie 
muss die verletzte Vorschrift bezeichnen und die Tatsachen 
angeben, die den Mangel ergeben.

Beetzsee, den 16.01.2017

Guido Müller
Amtsdirektor  Siegel

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Havelsee hat in 
ihrer Sitzung am 15.12.2016 den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan „Ferienpark Havelsee“ in Kützkow einschließlich 
des Vorhaben- und Erschließungsplanes als Satzung beschlos-
sen. Die Begründung einschließlich des Umweltberichtes 
wurde gebilligt. Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß 
§ 10 Absatz 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser 
Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Ferienpark Havelsee“ in Kützkow in Kraft.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes „Ferienpark Havelsee“ in Kützkow ist in der beigefügten 
Übersichtskarte dargestellt.

Jedermann kann den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Ferienpark Havelsee“ in Kützkow, den Vorhaben- und Er-
schließungsplan und die Begründung einschließlich des Um-
weltberichtes sowie die zusammenfassende Erklärung im 
Amt Beetzsee - Bauamt - in 14778 Beetzsee Ortsteil Brielow, 
Chausseestraße 33 b auf Dauer während der öffentlichen 
Sprechzeiten
Mo.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr,
Di.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr,
Do.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 17.00 Uhr 
sowie außerhalb der vorgenannten Zeiten nach Vereinbarung 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Bekanntmachung der Stadt Havelsee

Satzungsbeschluss
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Ferienpark Havelsee“ in Kützkow

gemäß § 10 Absatz 3 Baugesetzbuch (BauGB)

Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 BauGB 
sowie § 44 Absatz 4 BauGB über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in 
eine bisher zulässige Nutzung durch den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Ferienpark Havelsee“ in Kützkow und über 
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Män-
geln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Absatz 
1 BauGB wird hiermit hingewiesen. Unbeachtlich werden 
demnach eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes „Ferienpark Havelsee“ in Kützkow 
schriftlich gegenüber der Stadt Havelsee geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Beetzsee, den 16.01.2017

Guido Müller
Amtsdirektor
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Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Havelsee hat 
in ihrer Sitzung am 15.12.2016 beschlossen, für das in der 
beigefügten Karte dargestellte Gebiet den Bebauungsplan 
„Parkplatz an der Ablage“ in Pritzerbe aufzustellen. Der Gel-
tungsbereich umfasst das Flurstück 173/43 der Flur 1 der Ge-
markung Pritzerbe mit einer amtlichen Fläche von 634 m². 

Das Grundstück befindet sich im Privateigentum, wird aber 
seit vielen Jahren als öffentlicher Parkplatz genutzt. Angren-
zend befinden sich das Rathaus und andere öffentliche Ein-
richtungen sowie die Ablage (Schiffsanleger). In der Umge-

Bekanntmachung der Stadt Havelsee

Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Parkplatz an der Ablage“ in Pritzerbe

bung stehen nicht genug Parkmöglichkeiten zur Verfügung. 
Das Grundstück soll auch zukünftig öffentlicher Parkplatz 
bleiben. Der Parkplatz soll auch bei Veranstaltungen an der 
Ablage mitgenutzt werden können. Außerdem soll die Sicht-
achse über die Havel freigehalten werden und nicht durch eine 
eventuelle Bebauung eingeschränkt werden.

Der Bebauungsplan soll als einfacher Bebauungsplan gemäß 
§ 30 Abs. 3 BauGB aufgestellt werden. Ein einfacher Bebau-
ungsplan muss nicht die Mindestfestsetzungen eines qualifi-
zierten Bebauungsplans enthalten. In ihm können auch nur 
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einzelne Festsetzungen getroffen werden, hier: Verkehrsfläche 
mit besonderer Zweckbestimmung als öffentlicher Parkplatz. 
Die Zulässigkeit von Vorhaben richtet sich dann im Übrigen 
nach § 34 BauGB. Da diese Festsetzung keiner Planzeichnung 
bedarf, soll der einfache Bebauungsplan als Textbebauungs-
plan aufgestellt werden.

Im Flächennutzungsplan der Stadt Havelsee ist der Geltungs-
bereich des Bebauungsplans „Parkplatz an der Ablage“ in 

Pritzerbe als Fläche für den ruhenden Verkehr dargestellt. Der 
Bebauungsplan kann daher aus dem Flächennutzungsplan ent-
wickelt werden.

Beetzsee, den 16.01.2017

Guido Müller
Amtsdirektor
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Hiermit werden alle Steuer- und Gebührenpflichtige daran er-
innert, dass folgende Zahlungen für das I. Quartal 2017 am 
15.02.2017 fällig sind: 

 Grundsteuer A
 Grundsteuer B
 Zweitwohnungssteuer
 Hundesteuer
 Gewerbesteuervorauszahlungen

Sofern Sie keinen Steuerbescheid für das Jahr 2017 erhal-
ten haben, gelten die Abgabensätze des Vorjahres.

Bei Nichtzahlung wird die Forderung durch die Amtskasse an-
gemahnt. Die Mahngebühren richten sich nach der Kostenord-
nung vom 02.09.2013 zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
für das Land Brandenburg.
Für jeden angefangenen Monat der Säumnis, ist ein Säumnis-
zuschlag von 1 v.H. des auf volle 50,00 Euro abgerundeten 
Schuldbetrages zu entrichten.

Öffentliche Zahlungserinnerung I. Quartal 2017

Zahlungen richten Sie bitte, unter Angabe des Kassenzei-
chens, an das Amt Beetzsee:

IBAN: DE97 1605 0000 3601 0066 33
BIC: WELADED1PMB
bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse 

oder

IBAN: DE47 1203 0000 0000 4183 27
BIC: BYLADEM1001
bei der Deutschen Kreditbank  

Guido Müller 
Amtsdirektor
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Eigenbetrieb der Stadt Havelsee für die Wasserversorgung und 

Schmutzwasserentsorgung 
 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 

 Gemäß §33 Abs 1 der Eigenbetriebsverordnung  (EigV) hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Havelsee durch Beschluss vom 
15.12.2016 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für die Stadt Havelsee für 
die Wasserversorgung und die Schmutzwasserentsorgung für das 
Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt. 
 
- Der Wirtschaftsplan 2017 und seine Anlagen liegen in der Zeit vom 

16.02.2016 – 27.02.2016 während der Sprechzeiten, im Amt Beetzsee, 
- Bauamt - Chausseestraße 33b, für jeden Bürger zur Einsichtnahme aus. 

 
 

Beetzsee, 11.01.2017 
 
 
gez. Guido Müller 
Eigenbetrieb der Stadt Havelsee 
Vertreten durch den Amtsdirektor des Amtes Beetzsee, 

 
Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nr. 1 EigV 

für das Wirtschaftsjahr 2017 
 
 
 

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die 
Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 15.12.2016 den Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebes für die Stadt Havelsee für die Wasserversorgung und 
Schmutzwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt: 
 
 
1. Es betragen 
 
1.1 im Erfolgsplan       
 die Erträge            877.710 EUR  
 die Aufwendungen           733.335 EUR  
 der Jahresgewinn                        144.375 EUR  
             
 
1.2 im Finanzplan 
 Mittelzufluss 

aus laufender Geschäftstätigkeit          276.915 EUR 
 
 Mittelabfluss 
 aus der Investitionstätigkeit         - 421.000 EUR 
 
 Mittelzufluss / Mittelabfluss 
 aus der Finanzierungstätigkeit                  0 EUR 
 
2. Es werden festgesetzt 
 
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für 2015                0 EUR  
 
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- 
 ermächtigungen auf           0 EUR  
              
 
 
 
 
Havelsee, 11.01.2017 
 
gez. Guido Müller 
Eigenbetrieb der Stadt Havelsee 
vertreten durch den Amtsdirektor 

 
Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nr. 1 EigV 

für das Wirtschaftsjahr 2017 
 
 
 

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die 
Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 15.12.2016 den Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebes für die Stadt Havelsee für die Wasserversorgung und 
Schmutzwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt: 
 
 
1. Es betragen 
 
1.1 im Erfolgsplan       
 die Erträge            877.710 EUR  
 die Aufwendungen           733.335 EUR  
 der Jahresgewinn                        144.375 EUR  
             
 
1.2 im Finanzplan 
 Mittelzufluss 

aus laufender Geschäftstätigkeit          276.915 EUR 
 
 Mittelabfluss 
 aus der Investitionstätigkeit         - 421.000 EUR 
 
 Mittelzufluss / Mittelabfluss 
 aus der Finanzierungstätigkeit                  0 EUR 
 
2. Es werden festgesetzt 
 
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für 2015                0 EUR  
 
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- 
 ermächtigungen auf           0 EUR  
              
 
 
 
 
Havelsee, 11.01.2017 
 
gez. Guido Müller 
Eigenbetrieb der Stadt Havelsee 
vertreten durch den Amtsdirektor 



05. Februar 2017 19Amtsblatt für das Amt Beetzsee

 
Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nr. 1 EigV 

für das Wirtschaftsjahr 2017 
 
 
 

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die 
Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 15.12.2016 den Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebes für die Stadt Havelsee für die Wasserversorgung und 
Schmutzwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt: 
 
 
1. Es betragen 
 
1.1 im Erfolgsplan       
 die Erträge            877.710 EUR  
 die Aufwendungen           733.335 EUR  
 der Jahresgewinn                        144.375 EUR  
             
 
1.2 im Finanzplan 
 Mittelzufluss 

aus laufender Geschäftstätigkeit          276.915 EUR 
 
 Mittelabfluss 
 aus der Investitionstätigkeit         - 421.000 EUR 
 
 Mittelzufluss / Mittelabfluss 
 aus der Finanzierungstätigkeit                  0 EUR 
 
2. Es werden festgesetzt 
 
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für 2015                0 EUR  
 
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- 
 ermächtigungen auf           0 EUR  
              
 
 
 
 
Havelsee, 11.01.2017 
 
gez. Guido Müller 
Eigenbetrieb der Stadt Havelsee 
vertreten durch den Amtsdirektor 

 
Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nr. 1 EigV 

für das Wirtschaftsjahr 2017 
 
 
 

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die 
Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 15.12.2016 den Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebes für die Stadt Havelsee für die Wasserversorgung und 
Schmutzwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt: 
 
 
1. Es betragen 
 
1.1 im Erfolgsplan       
 die Erträge            877.710 EUR  
 die Aufwendungen           733.335 EUR  
 der Jahresgewinn                        144.375 EUR  
             
 
1.2 im Finanzplan 
 Mittelzufluss 

aus laufender Geschäftstätigkeit          276.915 EUR 
 
 Mittelabfluss 
 aus der Investitionstätigkeit         - 421.000 EUR 
 
 Mittelzufluss / Mittelabfluss 
 aus der Finanzierungstätigkeit                  0 EUR 
 
2. Es werden festgesetzt 
 
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für 2015                0 EUR  
 
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- 
 ermächtigungen auf           0 EUR  
              
 
 
 
 
Havelsee, 11.01.2017 
 
gez. Guido Müller 
Eigenbetrieb der Stadt Havelsee 
vertreten durch den Amtsdirektor 

Wasser- und Abwasserzweckverband 
Beetzseegemeinden 
Der Verbandsvorsteher 
Chausseestraße 33   14778 Beetzsee,   Tel./Fax: (03381)   702813 

Bekanntmachung 
Gemäß § 14 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung (EigV) hat die Verbandsversammlung 
des Wasser- und Abwasserzweckverbandes der �Beetzseegemeinden“  (WAZB) am 
08.12.2016 unter dem Beschluss 010/16 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 
beschlossen. 

Der Wirtschaftsplan und deren Anlagen liegen vom 06.02.- 17.02.2017 während der 
Dienstzeiten im Verband, Chausseestraße 33, 14778 Beetzsee OT Brielow, für jeden 
Bürger zur Einsichtnahme aus. 

Beetzsee, den 13.12.2016 

Müller  
Verbandsvorsteher 
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Postanschrift:                                  Hausanschrift:                               Bankverbindung:                   Tel:          (0 33 21)  828190-0 
Wasser- und Bodenverband             Wasser- und Bodenverband            MBS Potsdam                          Fax:         (0 33 21) 82819-29 
„GHHK - HK - HS“ Nauen                 „GHHK - HK - HS“ Nauen                BLZ :     160 500 00                 E-Mail:     info@wbv-nauen.de 
PSF  11 18                                        Am Schlangenhorst 23                  Kto-Nr:  3 8100183 83             Internet:  www.wbv-nauen.de 
14631 Nauen                                    14641 Nauen                                                
                                                                                                                   IBAN:          DE 63160500003810018383                
                                                                                                                  Swift-BIC:   WELADED1PMB 
 

     ═════════════════════════════════════════════════════════════════ 
       

„Großer Havelländischer Hauptkanal – Havelkanal – Havelseen“ 
     (Körperschaft des öffentlichen Rechts) 

   ═════════════════════════════════════════════════════════════════   
          
           

              Wasser- und Bodenverband „GHHK – HK – HS“, 14641 Nauen               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  SST-EBO  10.01.2017 
                     

V e r b a n d s s c h a u  ( G e w ä s s e r s c h a u )    2017 
Hier: E i n l a d u n g  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Wasser- und Bodenverband „GHHK – HK – HS“ Nauen führt die Gewässerschau für 
die Gemeinden (einschließlich deren Ortsteile) Beetzseeheide, Päwesin und Roskow sowie 
die Stadt Havelsee in Abstimmung mit dem beauftragten Vorstandsmitglied, Herrn Balmer, 
durch, zu der wir Sie oder einen kompetenten Vertreter einladen. 
 
Wir bitten die Teilnahme abzusichern und die an der Pflege und Wasserstandshaltung im 
Grabensystem interessierten Nutzer zu informieren und um ortsübliche Veröffentlichung. 
 
Bitte benachrichtigen Sie die Bürgermeister bzw. die Ortsteilbürgermeister Ihrer 
Amtsgemeinden, die Mitglied im Wasser- und Bodenverband Nauen sind. 
 
Wir bitten um Hinweise zwecks örtlicher Besichtigung von Problemstellen. 
 
Für die Teilnahme sind Fahrmöglichkeiten zu schaffen. 
 
Termin:  Mittwoch, 08. März 2017, 09:00 Uhr 
Treffpunkt: Gemeindebüro im OT Roskow, Dorfstraße 29 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Hacke 
Geschäftsführer 

 
     Ihr Zeichen   Ihre Nachricht vom    Unser Zeichen     Unsere Nachricht vom           Datum          

Amt Beetzsee 
Sitz: Brielow 
Chausseestraße 33b 
 
14778 Beetzsee 
Email: info@amt-beetzsee.de 
 
 
 
 
 
 
 

Achtung! Neue Anschrift, Telefon und Fax! 

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Wasser- und Bodenverband „GHHK – HK – HS“ Nauen 
führt die Gewässerschau für die Gemeinden (einschließlich 
deren Ortsteile) Beetzseeheide, Päwesin und Roskow sowie 
die Stadt Havelsee in Abstimmung mit dem beauftragten Vor-
standsmitglied, Herrn Balmer, durch, zu der wir Sie oder ei-
nen kompetenten Vertreter einladen.

Wir bitten die Teilnahme abzusichern und die an der Pflege 
und Wasserstandshaltung im Grabensystem interessierten 
Nutzer zu informieren und um ortsübliche Veröffentlichung.
Bitte benachrichtigen Sie die Bürgermeister bzw. die Ortsteil-
bürgermeister Ihrer Amtsgemeinden, die Mitglied im Wasser- 
und Bodenverband Nauen sind.

Einladung zur Verbandsschau (Gewässerschau) 2017

Wir bitten um Hinweise zwecks örtlicher Besichtigung von 
Problemstellen.

Für die Teilnahme sind Fahrmöglichkeiten zu schaffen.

Termin: 
Mittwoch, 08. März 2017, 09:00 Uhr
Treffpunkt: 
Gemeindebüro im OT Roskow, Dorfstraße 29

Mit freundlichen Grüßen

Hacke
Geschäftsführer

Die wohl schönste Aufgabe eines Standesbeamten besteht im 
Schließen von Ehen. Und so freuen wir uns, dass sich vor der 
Standesbeamten des Amtes Beetzsee, im Jahr 2016, wieder 55 
Paare das Ja-Wort gegeben haben.

Acht der Ehepaare kamen aus der Gemeinde Beetzsee, zwei 
aus Beetzseeheide, vier aus Roskow und zwölf der Brautpaare 
wohnen in der Stadt Havelsee. Aus der Stadt Brandenburg an 
der Havel trauten sich sogar fünfzehn Paare in unserem Stan-
desamt sowie fünf Paare aus Berlin und jeweils ein Pärchen 
aus Päwesin, Premnitz, Brieselang, Lehnin, Schollene, Mag-
deburg, Leverkusen, Reichersbeuren und Epfendorf.

Zur Nachbeurkundung einer im Ausland geschlossenen Ehe 
kam es im vergangenen Jahr nur einmal.

11 Ehen, drei weniger als im Vorjahr, die einst im Standesamt 
Beetzsee oder den Vorgängerstandesämtern geschlossen wor-
den sind, wurden 2016 geschieden.

Zu den Aufgaben des Standesamtes gehört es auch, die Per-
sonenstandsregister fortzuführen. Dazu haben wir im Jahr 
2016 137 Mitteilungen über Sterbefälle und Eheschließungen 

Statistik des Standesamtes Beetzsee für das Jahr 2016

von anderen Standesämtern erhalten, die in die Geburten-und 
Eheregister des Standesamtes Beetzsee und der Vorgänger-
standesämter einzutragen waren.

Dem Lauf des Lebens entsprechend, mussten wir leider auch 
im vergangenen Jahr Sterbefälle beurkunden und es waren 
mit 37 Sterbefällen wieder drei mehr als im Vorjahr und sogar 
zehn Sterbefälle mehr als im Jahr 2015.

Auch für die kommende Hochzeitssaison haben wir wieder 
so viele Anfragen für Trautermine erhalten, dass wir sogar 
einigen Paaren absagen mussten. Aber wir haben bereits 35 
Pärchen den Wunschtrautermin bestätigen können.

Wenn Sie auch eine Eheschließung in diesem Jahr beabsichti-
gen, dann schauen Sie doch einfach auf unserer Internetseite, 
unter www.amt-beetzsee.de nach, ob Ihr Wunschtermin noch 
frei ist oder setzen Sie sich unter 03381 / 79 99 32 direkt mit 
uns in Verbindung.

Yvonne Rose
Standesbeamte

– Ende des amtlichen Teiles –
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Jeden Donnerstag von 9.30 bis 10.30 Uhr Seniorensport im Pfarrhaus

Am 06.02.2017 von 14:00 bis 16:00 Uhr  Kartenspielen im Pfarrhaus

Am 14.02.2017 von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr erwartet uns Anke
 zu Kaffee und Kuchen

Brielower Senioren treffen sich im Monat Februar 2017 

Brielower Landfrauen treffen sich im Februar 2017 
 Am 06.02.2017  um 16.00 Uhr im Pfarrhaus in Brielow
     zur Vorbereitung „20 Jahre Brielower Landfrauen“

 

 
 

Fit durch starken Rücken I Einführung 
 

Kräftigung des Muskel-Skelettsystems durch die Mobilisation aller großen 
Gelenke mit Freude und Spaß an Bewegung. Es ist ein leichtes und 
gezieltes Ausdauerprogramm, um das Herz-Kreislauf-System in Schwung 
zu halten. Mit den moderaten Übungen kräftigen wir alle wichtigen 
Muskeln. 
Mitzubringen sind: Matte, evtl. kleines Kissen für den Nacken, Igelball 
 
 
 
 
Ort:                 Beetzsee, Turnhalle Grundschule Pritzerbe, Havelstraße 6 

Beginn:           Kurs F17B30216 vom 02.02.2017, 17:00 bis 18:00 Uhr 

 Kurs F17B30217 vom 02.02.2017, 18:00 bis 19:00 Uhr 

Details:           je 15 Termine a 60 Minuten 

Dozent/in:       Andrea Gaede 

Entgelt:           62,00 EUR  erm.: 46,50 EUR 

 
 

 
 

 

Kreisvolkshochschule 
Puschkinstraße 13  
14806 Bad Belzig 

 

Telefon: 033841 45430 
info@kvhs-pm.de 
www.kvhs-pm.de 

 

Interesse? 

Ihren Platz im 
Kurs sichern 
Sie sich hier: 
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Das Wirtschaftsforum bietet den Unternehmerinnen und Un-
ternehmern die Möglichkeit der kostenlosen Teilnahme an der 
Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Wirtschaft PM“.

Hierbei handelt es sich um Vorträge und Praxisbeispiele 
von Unternehmern für Unternehmer gekoppelt mit anschlie-
ßendem Erfahrungsaustausch. Die Veranstaltungen werden 
abends durchgeführt. Für das Jahr 2017 wurden folgende Ter-
mine ausgewählt:

•  Donnerstag, 23. Februar 2017 um 18:00 Uhr in der Ge-
meinde Nuthetal

•  Donnerstag, 18. Mai 2017 um 17:00 Uhr in der Gemeinde 
Seddiner See

•  Donnerstag, 21. September 2017 um 18:00 Uhr in der Ge-
meinde Linthe.

VERANSTALTUNGEN
für Unternehmerinnen und Unternehmer im Landkreis Potsdam-Mittelmark

Die konkreten Veranstaltungsorte werden rechtzeitig bekannt-
gegeben.

Nähere Informationen unter:
I.
Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark
Fachdienst Wirtschaftsförderung, Tourismus, Regionalent-
wicklung
Frau Muschert Tel: 033841 91-537
Frau Marquardt Tel: 033841 91-224
www.potsdam-mittelmark.de

II.
Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) Bad Belzig
Frau Raupach Tel.: 033841 65151
Frau Brauns Tel.: 033841 65381
www.wirtschaft.pm

Für ihr lobenswertes ehrenamtliches Engagement im Projekt 
der Kindergartenolympiade im Zeitraum 2015-2016 zeichnete 
die Koordinatorin beim Kreissportbund Regina Fleischmann 
zur festlichen Ehrung Haakon Haubitz und Benjamin Neubau-
er aus. 
Unter dem Slogan „Ich mach was – und du?“ wurden weitere 
9 Jugendliche an diesem Abend vorgestellt und belobigt. In 
seinen Dankesworten bemerkte unser Minister für Bildung, 
Jugend und Sport Günter Baaske wie persönlichkeitsfördernd 
ein Ehrenamt bereits im Jugendalter ist. „Außerdem eröffne-

Jugendliche in Radewege im Focus

ten sich mit der demokratischen und sozialen Beteiligung be-
rufliche Chancen“, betonte er.
Haakon Haubitz wurde für seine Begeisterung zur Sache, sei-
ne stets positive Ausstrahlung und den Willen, aktiv mitzube-
stimmen, geehrt. Benjamin Neubauer überzeugte durch seine 
ausgeglichene und besonnene Art und dem Durchhaltevermö-
gen im Projekt. Über die helfenden Hände von Schulsozialar-
beiterin Katrin Otto lernten sie schnell, die ihnen anvertrauten 
Kinder aus dem Kindergarten einzubinden und Spaß am Eh-
renamt zu bekommen.
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Amt Beetzsee
Brielow, Chausseestraße 33b, 14778 Beetzsee; Telefon 03381 7999-0

Internet-Adresse: www.amt-beetzsee.de         E-Mail-Adresse: info@amt-beetzsee.de

Sprechzeiten: Montag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr  und  13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr  und  13.00 - 17.00 Uhr

Sprechzeiten der Revierpolizei
Revierpolizistin Frau Ballerstein: 
– jeden Donnerstag von 15.00 bis 17.00 Uhr 
 im Amt Beetzsee (Raum der Schiedsstelle), Brielow, Chausseestraße 33b, Tel.: 03381 / 79 99-54

 E-Mail: sandy.ballerstein@polizei.brandenburg.de

Revierpolizist Herr Christensen: 
– jeden Dienstag von 15.00 bis 17.00 Uhr 
 im Rathaus Pritzerbe, Havelstraße 4, Tel.: 033834 / 5 18 08

Außerhalb der Sprechzeiten sind die Revierpolizisten telefonisch zu erreichen unter: 03381 / 560-0.

Sprechzeiten der Schiedsstelle
am 2. Mittwoch im Monat von 18.00 bis 19.00 Uhr 

im Amt Beetzsee, Brielow, Chausseestraße 33b, 14778 Beetzsee

Die Schiedsstelle ist zu den Sprechstunden telefonisch zu erreichen unter: 03381 7999-54. 

E-Mail: schiedsstelle@amt-beetzsee.de

– Ende des nichtamtlichen Teiles –

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes für das Amt Beetzsee erscheint voraussichtlich am 05.03.2017.  
Anzeigen-Redaktionsschluss  ist am 17.02.2017 !
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Amselweg 31
14778 Beetzsee OT Brielow
E-Mail: 
STRb_A.Mueller@web.de

Tel.:  033837 / 2 05 31
Fax:  033837 / 2 05 32
Funk: 0172 / 328 61 74

Baubetreuung – Bauausführung in
Straßen-, Tiefbau und Rohrleitungsbau, 

Pflasterarbeiten,
Gestaltung von Außenanlagen
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Jürgen Coerdt
Handwerksmeister

Bahnhofstr. 21 A, 14778 Päwesin
Tel.: 033838 / 30 80 30
Mobil: 0151 / 52 43 88 22
www.isoklinker-coerdt.de
info@isoklinker-coerdt.de

ISOKLINKER
Berlin - Brandenburg - MV

... klinkern 

mit System!

Hier könnte Ihre Anzeige stehen !
Schon ab 31,50 Euro*
* monatlicher Regionalpreis bei Schaltung
 von 12 Anzeigen (1 Jahr)
 in der Größe 87 x 56 mm (Breite x Höhe)
 zzgl. gestzl Umsatzsteuer.
Anzeigenverwaltung: siehe letzte Seite

Information 
der 
Wohnuungsbaugesellschaft 
Ziesar m.b.H.
Ab 01.01.2017 bleibt die Außenstelle der 
WGZ in Hohenferchesar, Freiheitsweg 2 dau-
erhaft geschlossen. Wir bitten alle Mieter und 
Geschäftspartner um Beachtung.
Die Bearbeitung Ihrer Anfragen bzw. Angele-
genheiten erfolgt nur noch über die Verwal-
tung in Ziesar unter der Anschrift:
 Wohnuungsbaugesellschaft
 Ziesar m.b.H.
 Petriwinkel 4, 14793 Ziesar
 Tel.: 033830 / 677-0
 Fax:  033830 / 349
 E-Mail: info@wbg-ziesar.de
Alle Geschäftspartner beachten bitte, dass 
alle in 2017 erstellten Rechnungen an obige 
Adresse gesendet werden, auch wenn die 
Auftragserteilung 2016 erfolgte.
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www.fb.com/Autohaus.Boettche

www.autohaus-boettche.de

Brandenburg Automeile
Kaiserslauterner Straße 7
14772 Brandenburg / Havel
Tel: (03381) 75 89 - 0

Brandenburg Neustadt
Potsdamer Straße 11
14776 Brandenburg / Havel
Tel: (03381) 20 87 39 - 0

10  x in Brandenburg und Sachsen-Anhalt

anzeige_beetzsee_178x120mm_05122016.indd   1 05.12.2016   14:05:58

Tischlerei
Martin Wendt Tischlermeister

Fischerstraße 13
14778 Päwesin

Tel.: 033838 / 4 03 45
Fax: 033838 / 4 03 48

Fenster    Türen 
Reparatur    Altbausanierung 
Arbeiten in der Denkmalpflege

Catering & Party-Service
Von der Planung bis zur Durchführung Ihrer Veranstaltung.
Partys, Hochzeiten, Geburtstage, Veranstaltungen jeder Art.
Ihre Veranstaltung (bis 90 Personen) können Sie auch bei 
uns durchführen. Spezialisiert auf bezahlbare, deftige und 
regionale Hausmannskost.

Mittwochs kredenzen wir unseren 
hausgemachten Eintopf für nur 3,– Euro

Treff 46 (ehem. alte Schule)
Behnitzer Dorfstr. 46, 14641 Groß Behnitz
Tel.: 01520 / 257 70 70
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Ihr Altgold ist Geld wert !

Schmuck · Uhren · Trauringe
Altgoldankauf · Gravuren · Reparaturen

Steinstraße 20
14776 Brandenburg / H.

direkt am Kino
Tel.: 03381 / 30 13 90

Neustädtische Fischerstraße 3
14776 Brandenburg a.d.H.


